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Betr.: Gehaltsfortzahlung nach vorzeitiger Beendigung des Dienstverhältnisses 

durch einen deutschen Arbeitgeber (EAS 480) 

Verlegt ein in Deutschland ansässiger Arbeitnehmer aus Anlass der vorzeitigen Beendigung 

seines Dienstvertrages seinen Wohnsitz nach Österreich und werden ihm die Gehälter bis zum 

vertraglich vorgesehenen Ablauf des Dienstvertrages weitergezahlt, so steht das 

Besteuerungsrecht daran nach Auffassung des Bundesministeriums für Finanzen der 

Bundesrepublik Deutschland zu. Dies deshalb, weil diese Gehaltsfortzahlungen Einkünfte 

darstellen, die noch aus der persönlichen aktiven Tätigkeit auf deutschem Staatsgebiet 

herrühren und weder als Ruhegehälter noch als nicht besonders geregelte Einkünfte 

angesehen werden können. (Hinweis zB auf das BFH-Urteil vom 9.11.1977, BStBl. II 1978, 

195, in dem Karenzentschädigungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch als 

Vergütungen für eine aktive Arbeitsleistung gesehen wurden). 

Sollte allerdings von Deutschland das Besteuerungsrecht wegen abweichender Qualifikation 

nicht wahrgenommen werden, würde nach Maßgabe der Ziffer 27a lit. b des (revidierten) 

Schlussprotokolls zum DBA-Deutschland (AÖF Nr. 188/1994) das Besteuerungsrecht 

Österreichs wieder aufleben. 
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